


STAATSMIN1STERIUM 
FÜR ENERGlE, KUMASCHUTZ, 

UMWELT UND lANDWlRTSCHAFT 

Zuwendungen des Freistaates Sachsen werden nach Nummer 4.1 der 
Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen (VwV) zu 
§ 44 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO)Nerwaltungsvorschrift für 
Zuwendungen des Freistaates Sachsen an kommunale Körperschaften (WK) durch 
Zuwendungsbescheid bewilligt. Es gelten die Regelungen des 
Verwaltungsverfahrensrechts. Ebenso richtet sich die Rücknahme oder der Widerruf von 
Zuwendungsbescheiden nach dem Verwaltungsverfahrensrecht (Nummer 8.1 der VwV 
zu § 44 SäHONVK). Erkenntnisse über telefonische „Fördermittelbescheide" liegen nicht 
vor. 

Frage 2: Wann wurde aus welcher Behörde jeweils in der Gemeinde 
Schleife/Slepo angerufen, um welche „Fördermittelzusage" und 
später deren „Widerruf" zu bescheiden, wurden hierzu in der 
veranlassenden Behörde „Gesprächsnotizen" angefertigt? Diese 
sind der Antwort ggf. beizufügen. 

Das Sächsische Kabinett hat am 20. August 2019 auf Grundlage einer Kabinettsvorlage 
für die nachzuholenden Investitionen in die Anlagen der Abwasserbeseitigung zur 
Anpassung an den Stand der Technik einen verlorenen Zuschuss in Höhe von bis zu 
4,44 Millionen Euro beschlossen. Der Kabinettsbeschluss enthält keine Aussagen zur 
Finanzierung von Mehrkosten, sodass hierfür eine erneute Kabinettsentscheidung 
erforderlich ist. Seitens der Staatsregierung wurden vor diesem Hintergrund telefonisch 
gegenüber der Gemeinde Schleife/Slepo keine Fördermittelzusagen getätigt, die später 
widerrufen wurden. 

Frage 3: Falls es doch einen schriftlichen Vorgang gibt: Wann wurden 
Fördermittelbescheide über welchen finanziellen Umfang im o. g. 
Zusammenhang an die Gemeinde Schleife/Slepo zugesandt und 
wann mit welcher Begründung zurückgenommen und schließlich 
mit einem Teilbetrag nach vorher notwendigem 

Freistaat 

SACHSEN 

Kabinettsbeschluss! nachgenehmigt? Auf welcher 
Rechtsgrundlage wurde der Kabinettsbeschluss wann gefasst? 
Die Dokumente sind der Antwort beizufügen. 

Für den 3. Bauabschnitt des Neubaus der zentralen Vakuumkanalisation in Schleife Süd 
wurde kein För ermittelbescheid an die Gemeinde Schleife/Slepo erlassen. 

n Grüßen 
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